
ZBB 2004, 516
BGB § 812; AGB-Bk Nr. 9 Abs. 2; Scheckabkommen Abschn. II Nr. 1, 3
Mitteilung der Nichteinlösung eines Schecks innerhalb der Stornierungsfrist
LG Landshut, Urt. v. 21.04.2004 – 2HK O 1550/03 (rechtskräftig), WM 2004, 2015

Leitsätze:
1. Einer Scheckeinlösung steht es entgegen, wenn die bezogene Bank dem Kontoinhaber,
dem Einreicher oder der Inkassobank vor Ablauf der Stornierungsfrist der Nr. 9 Abs. 2 AGB-
Bk mitteilt, der Scheck werde nicht eingelöst.
2. Abschn. II Nr. 3 Scheckabkommen, nach dem nicht eingelöste Schecks auch bei Verletzung
des Abkommens und unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche von der Inkassobank
zurückzunehmen sind, regelt ein Aufrechnungsverbot.
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